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§ 30o ORF-G Ruhen und Enden der
Mitgliedschaft und von Funktionen

 ORF-G - ORF-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.04.2025

1. (1)Die Mitgliedschaft zur Gleichstellungskommission, zur Arbeitsgruppe für Gleichstellungsfragen sowie die

Funktion als Gleichstellungsbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragter ruhen während der Zeit einer

Außerdienststellung oder eines Urlaubes von mehr als drei Monaten. Diese Mitgliedschaften und Funktionen

enden mit dem Ablauf der Funktionsdauer, mit der Versetzung ins Ausland, mit dem Ausscheiden aus dem

Personalstand der Stiftung, durch Verzicht und bei Gleichstellungsbeauftragten durch Ausscheiden aus dem

betreffenden Vertretungsbereich.

2. (2)Die zur Bestellung oder Wahl befugten Organe haben Mitglieder der Gleichstellungskommission oder

Gleichstellungsbeauftragte von ihrer Funktion zu entheben, wenn diese aus gesundheitlichen Gründen ihre

Funktion nicht mehr ausüben können oder die ihnen obliegenden Funktionspflichten grob verletzen oder

dauernd vernachlässigen.
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